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Vergütungsvereinbarung

Zwischen

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Auftraggeberin (AG) -

und

BSK Rechtsanwaelte RA Volker Backs LL.M., Caroline Kager, Andreas Reihlen und David Oertel, 

Hospitalstraße 12, 01097 Dresden

- Auftragnehmer (AN) -

wird folgende Vergütungsvereinbarung getroffen:

Gegenstand der Vergütungsvereinbarung ist die anwaltliche Beratung durch den Rechtsanwalt in der Angelegenheit


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Die anwaltliche Beratung soll mündlich erfolgen.

2. Für die anwaltliche Beratung ist von dem Mandanten an die Rechtsanwälte eine Vergütung in Höhe von ..........,00 € zuzüglich Auslagen (Ziffer 5) und der gesetzlichen Umsatzsteuer (Ziffer 6) zu zahlen. Die Vergütung von ..........,00 € beinhaltet eine anwaltlicher Beratung bis zu ....... min. In dieser Zeit enthalten ist auch die Zeit für die Schilderung des Rechtsfalls durch den Mandanten.

3. Dauert die anwaltliche Beratung und die Schilderung des Rechts Falles mehr als ........ Minuten ist der darüber hinausgehende Aufwand gesondert zu vergüten. Für die anwaltliche Beratung ist von dem Mandanten an die Rechtsanwälte dann eine Vergütung nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)- in der jeweils geltenden Fassung- zu zahlen.

Der Gegenstandswert wird mit (vorläufig)    ..........................  € angesetzt.

Zu zahlen ist von dem Mandanten eine .... , ....Gebühr nach der Tabelle zu § 13 RVG. 
Die ..... Gebühr beträgt .......................... € 

Zusätzlich zu dieser Gebühr sind von dem Mandanten an die Rechtsanwälte Auslagen (Ziffer 5) und gesetzliche Umsatzsteuer (Ziffer 6) zu zahlen.


4. § 34 Abs.2 RVG sieht eine Anrechnung der für die Beratung vereinbarte Gebühr auf die Gebühren für eine sonstige Tätigkeit, die mit der Beratung zusammenhängt, vor. Diese Anrechnung wird hiermit ausgeschlossen. Die vereinbarte Vergütung für die Beratung erhalten die Rechtsanwälte neben den Gebühren und Auslagen, die für eine sonstige Tätigkeit wegen desselben Gegenstands entstehen. 

5. Neben der vereinbarten Vergütung (Ziffer 2 und 3) sind den Rechtsanwälten von dem Mandanten die Auslagen zu erstatten, die die Rechtsanwälte im Rahmen des Mandats aufzuwenden haben:


- Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen sind pauschal mit 20% der vereinbarten Vergütung, höchstens mit 20 € zu vergüten,  es sei denn, sie werden nach den tatsächlichen Anfall berechnet ( Nr. 7002 Vergütungsverzeichnis RVG).

- Ablichtungen sind mit 0,50 € je Seite für die ersten fünfzig Seiten und jede weitere Seite mit 0,15 € zu vergüten (Nr. 7000 Vergütungsverzeichnis RVG).

- Verauslagte Kosten für Gerichtskosten, Einwohnermeldeamtsanfragen, Registeranfragen, Aktenversendungspauschale, Datenbankrecherche sind dem Rechtsanwalt von dem Mandanten in der angefallenen Höhe zu erstatten.

- Den Rechtsanwälten sind weitere Aufwendungen zu erstatten, sofern diese gemäß dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (Vergütungsverzeichnis Nr. 7000-7008) erstattungsfähig sind.

6. Auf die vereinbarte Vergütung und die Auslagen ist von dem Auftraggeber die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19% zu zahlen.

7. Der Mandant wird darauf hingewiesen, daß

- die vereinbarte Vergütung unter Umständen höher ist als die in § 34 Abs.1 Satz 3 RVG vorgeschriebene Obergrenze, wenn keine Vergütungsvereinbarung getroffen und der Mandant Verbraucher ist

- die vereinbarte Vergütung unter Umständen nicht oder nicht in der vereinbarte Höhe im Rahmen einer abgeschlossenen Rechtsschutzversicherung von dem Versicherer übernommen wird


- die vereinbarte Vergütung nicht oder nicht in der vereinbarten Höhe im Rahmen eines möglichen Kostenerstattungsanspruches von dem Erstattungspflichtigen zu erstatten ist.

Dresden, den ................................


Dresden, den ................................


_____________________________


_____________________________


Auftraggeber





Auftragnehmer BSK Rechtsanwaelte

Teil 7
Auslagen

	Nr.
	Auslagentatbestand
	Höhe

	Vorbemerkung 7:
(1) Mit den Gebühren werden auch die allgemeinen Geschäftskosten entgolten. Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, kann der Rechtsanwalt Ersatz der entstandenen Aufwendungen (§ 675 i. V. m. § 670 BGB) verlangen.
(2) Eine Geschäftsreise liegt vor, wenn das Reiseziel außerhalb der Gemeinde liegt, in der sich die Kanzlei oder die Wohnung des Rechtsanwalts befindet. 
(3) Dient eine Reise mehreren Geschäften, sind die entstandenen Auslagen nach den Nummern 7003 bis 7006 nach dem Verhältnis der Kosten zu verteilen, die bei gesonderter Ausführung der einzelnen Geschäfte entstanden wären. Ein Rechtsanwalt, der seine Kanzlei an einen anderen Ort verlegt, kann bei Fortführung eines ihm vorher erteilten Auftrags Auslagen nach den Nummern 7003 bis 7006 nur insoweit verlangen, als sie auch von seiner bisherigen Kanzlei aus entstanden wären.




für die ersten 50 abzurechnenden Seiten je Seite


für die Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien anstelle der in Nummer 1 Buchstabe d genannten Ablichtungen:








	2,50 EUR

	7001 
	Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
Für die durch die Geltendmachung der Vergütung entstehenden Entgelte kann kein Ersatz verlangt werden.
	in voller Höhe


20 % der

Gebühren

	– höchstens 20,00 EUR


	0,30 EUR


	in voller Höhe


	20,00 EUR
35,00 EUR
60,00 EUR


	in voller Höhe


	in voller Höhe

	7008 
	Umsatzsteuer auf die Vergütung
Dies gilt nicht, wenn die Umsatzsteuer nach § 19 Abs. 1 UStG unerhoben bleibt.
	in voller Höhe


§ 34 RVG

(1) Für einen mündlichen oder schriftlichen Rat oder eine Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängen, für die Ausarbeitung eines schriftlichen Gutachtens und für die Tätigkeit als Mediator soll der Rechtsanwalt auf eine Gebührenvereinbarung hinwirken, soweit in Teil 2 Abschnitt 1 des Vergütungsverzeichnisses keine Gebühren bestimmt sind. Wenn keine Vereinbarung getroffen worden ist, erhält der Rechtsanwalt Gebühren nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts. Ist im Falle des Satzes 2 der Auftraggeber Verbraucher, beträgt die Gebühr für die Beratung oder die Ausarbeitung eines schriftlichen Gutachtens jeweils höchstens 250 €, § 14 Abs. 1 gilt entsprechend; für ein erstes Beratungsgespräch beträgt die Gebühr jedoch höchstens 190 €.

(2) Wenn nichts anderes vereinbart ist, ist die Gebühr für die Beratung auf eine Gebühr für eine sonstige Tätigkeit, die mit der Beratung zusammenhängt, anzurechnen.
